
 
 Prüfungsausschuss 
 Wirtschaftsingenieurwesen 
 Der Prüfungsausschussvorsitzende 
 Prof. Dr.-Ing. J. Gausemeier 
 
 
  

 
Leitlinie zur Zulassung zum Masterstudiengang Wing Ma-
schinenbau/Elektrotechnik an der Universität Paderborn 

Stand: 12. Juni 2007 
 
 

Zum Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen werden Absolventen folgender Studiengän-
ge zugelassen: 
 

• ohne Einschränkungen:  
o Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen mit entsprechender Fachrichtung an einer 

deutschen Universität  
 

• Abschlussnote 2.0 und besser: 
o Diplom Wirtschaftsingenieurwesen mit entsprechender Fachrichtung an einer 

deutschen Fachhochschule 
o Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen mit entsprechender Fachrichtung an einer 

deutschen Fachhochschule 
 
Absolventen eines einschlägigen Bachelorstudiengangs an einer Berufsakademie werden nicht 
direkt zum Masterstudium zugelassen. Hier ist eine Zulassung zum Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen möglich, wobei Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
auf Antrag angerechnet werden, sofern die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. 
 
Bei Absolventen von Studiengängen an ausländischen Hochschulen werden die von der Kultur-
ministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften beachtet. Voraussetzung ist die 
Vorlage einer entsprechenden Anrechnungsempfehlung des Akademischen Auslandsamtes der 
Universität Paderborn. 


